
  
2. Grundlagen für die Planung

 

  

2.1       Die physikalischen Begriffe Schall und Geräusch 

Die Behandlung wichtiger und wissenswerter Grundlagen über den Lärm als Umweltgefahr muss mit 
der Erklärung des physikalischen Oberbegriffes "Schall" beginnen:

Nach DIN 1320 "Akustik, Grundbegriffe" handelt es sich bei Schall um mechanische Schwingungen 
und Wellen in einem elastischen Medium. Die dadurch hervorgerufenen Schallvorgänge können z.B. 
von der Membran eines Lautsprechers, den Stimmbändern im Kehlkopf, der Saite eines 
Musikinstrumentes oder dem Gehäuse einer Maschine verursacht werden. Dazu gehören auch 
Strömungen in Flüssigkeiten und Gasen, womit z.B. die Geräuschentwicklung des Abgasstrahls von 
Düsenflugzeugen und Raketen zusammenhängt.

In jedem Fall ist die Schallausbreitung an ein Übertragungsmedium gebunden. Im Zusammenhang 
dieser Schrift geht es um den sogenannten "Luftschall".

Beinahe selbstverständlich wird im folgenden stets auch von " Hörschall", also von Schall im engeren 
Sinne menschlicher Wahrnehmung ausgegangen. Damit ist nach DIN 1320 Schall im 
Frequenzbereich des menschlichen Hörens gemeint. Zu ergänzen ist, dass entsprechende 
Schallereignisse nur dann ein Hörereignis beim Menschen hervorrufen, wenn die Schallintensität 
oberhalb der sog. Hörschwelle liegt. Bei Schallintensitäten oberhalb der Schmerzgrenze werden 
zusätzlich Schmerzempfindungen ausgelöst (vgl. Abschnitt 2.4.1).

Durch die Begriffe "Ton", "Klang", "Schallimpuls" und "Knall" werden bestimmte Schallsignale und ihr 
zeitlicher Verlauf beschrieben.

Bei einem "Geräusch" handelt es sich nach DIN 1320 um ein Schallsignal, welches meistens ein 
nicht zweckgebundenes Schallereignis charakterisiert, z.B. Maschinen- und Fahrzeuggeräusche. Aus 
dieser Definition geht der zufällige, ungeordnete Charakter von Geräuschen hervor, denn es handelt 
sich um Tongemische, die sich aus sehr vielen Einzeltönen zusammensetzen.

Das Geräusch ist demnach ein akustisches Signal mit zahlreichen Teilfrequenzen, zwischen denen 
kein gesetzmäßiger Zusammenhang besteht, wie dies z.B. beim Klang der Fall ist.

Auch bei Geräuschen können infolge periodischer Vorgänge Einzeltöne hervortreten, welche dem 
durch ein breites Frequenzband gekennzeichneten Geräuschanteil überlagert sind. Solche 
Einzeltöne erhöhen die Störwirkung von Geräuschen erheblich und werden daher beim 
Messergebnis durch einen sog. Tonzuschlag berücksichtigt (vgl. Abschnitt 2.4.3).

In der  Abbildung 2/1  wird der Unterschied zwischen Ton und Klang einerseits und Geräusch 
andererseits veranschaulicht. Dazu tritt als viertes Beispiel noch das "Weiße Rauschen", welches 
durch gleichmäßig dicht über den gesamten Hörbereich verteilte Frequenzanteile charakterisiert ist.

Rauschvorgänge kennt man aus der Natur vom Waldesrauschen und der Meeresbrandung.

 

 

Abb. 2/1: Spektraldarstellung von 
einem Ton, Klang, Geräusch und 
"Weißem Rauschen" mit Hörbeispielen
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2.2       Lärm, Schall-Emission und Schall-Immission 

Störender Schall bzw. störende Geräusche werden als "Lärm" bezeichnet. Der Begriff Lärm enthält 
somit eine negative Wertung physikalisch neutraler Begriffe. Nach DIN 1320 handelt es sich um 
Hörschall, der die Stille oder eine gewollte Schallaufnahme stört oder auch zu Belästigungen oder 
Gesundheitsstörungen führt. Zu beachten ist, dass sich die beeinträchtigenden Wirkungen auf die 
betroffenen Personen in ihrer jeweils aktuellen Situation beziehen, womit der subjektive Charakter 
des Lärmbegriffes angesprochen ist.

In der Umweltschutz-Praxis hat es sich zur Vermeidung von Missverständnissen als notwendig 
erwiesen, situationsbedingt zu unterscheiden zwischen "ausgesandtem" und "ankommendem" 
Schall. Es besteht in der Tat ein wesentlicher Unterschied zwischen der Feststellung, dass 
beispielsweise eine Maschine zuviel Geräusch abgibt (emittiert), und der Feststellung, dass dieses 
Geräusch in der davon betroffenen Nachbarschaft als Umwelteinwirkung (Immission) festgesetzte 
Lärmgrenzwerte übersteigt.

Die Systematik der Unterscheidung von "Emissionen" und "Immissionen" ist durch das "Gesetz zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge" - BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZ - (BImSchG) 
geregelt. Gemäß § 3 dieses Gesetzes gelten folgende Begriffsbestimmungen:

(1) Schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne dieses Gesetzes sind Immissionen, die nach Art, 
Ausmaß und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für 
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen.

(2) Immissionen im Sinne dieses Gesetzes sind auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das 
Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkende Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwirkungen.

(3) Emissionen im Sinne dieses Gesetzes sind die von einer Anlage ausgehenden 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche 
Erscheinungen.

Überschreiten sie ein gewisses hinzunehmendes Ausmaß, handelt es sich um "schädliche 
Umwelteinwirkungen". Das Auftreten von Immissionen setzt entsprechende Emissionen voraus, im 
Zusammenhang dieser Schrift die von einer Schallquelle ausgehenden Schall- bzw. 
Geräuschemissionen. Der Bergriff "Emission" bezeichnet auch den Vorgang der Abstrahlung von 
Schallwellen von einer Quelle und ihres Eintretens in die Umwelt.

Die Immission steht somit am Ende einer Kausalkette, deren Anfang durch die Emission bedingt ist. 
Das Bindeglied zwischen Emission und Immission ist die "Transmission" (Ausbreitung), die aufgrund 
der Abstandsverhältnisse und der örtlichen Gegebenheiten in der Regel für eine Abschwächung der 
Umwelteinwirkungen auf ihrem Ausbreitungsweg von der Emissionsquelle zum Einwirkungsort 
(Immissionspunkt) sorgt.

Die amtliche Verwendung der Begriffe "Emission" und "Immission" setzt voraus, dass sie im 
Zusammenhang mit menschlichen Handlungsweisen stehen und die entsprechenden 

Umwelteinwirkungen somit vom Menschen verursacht sind. Demzufolge kann es sich z.B. bei  
Vogelgezwitscher, Meeresrauschen und Heulen des Sturmes nicht um Lärm im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes handeln. Dieser an sich leicht verständliche Sachverhalt führt in der 
Praxis der Schallmessung und Beurteilung von Beschwerdesituationen zu gewissen Problemen, da 
es manchmal streitig ist, wo die "Natur" aufhört und ein "Verursacher" (Emittent) ins Spiel kommt. 

Beispiele dafür sind Streitfälle wegen Tierhaltung (z.B.  Hahnenschrei, Froschgequake aus 
Gartenteich), Geräusche fließender Gewässer (bei wasserbaulichen Maßnahmen) oder 
Windgeräusche (bei Hochhäusern und Freileitungen). Es ist deshalb notwendig, schon an dieser 
Stelle auf den in Abschnitt 2.3.1 erläuterten Anlagenbegriff des BImSchG zu verweisen.

Die Kausalkette Emission - Transmission - Immission hat für die Lärmbekämpfung große Bedeutung, 
denn jedes dieser drei Elemente kann Gegenstand von Lärmminderungsmaßnahmen sein. Auch das 

 

 

 

 Abb. 2/2: Emission - Transmission - 
Immision

 

Hörbeispiele: Vogelgezwitscher,
Meeresrauschen u. Sturmheulen

 

Hörbeispiele:Hahnenschrei, Frosch- 
gequake, Gewässer u. Windgeräusch
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Kapitel 2.2

dafür entwickelte umfangreiche technische Regelwerk lässt sich nach diesen drei Themenbereichen 
ordnen, was am Beispiel grundlegender technischer Richtlinien und Normen in der Abbildung 2/2 
dargestellt wird. In dieser Abbildung sind dabei die wichtigsten "Technischen Regeln" berücksichtigt, 
welche Hilfe zur Beschreibung und Lösung von Lärmproblemen bieten:

Zur Emission / Lärmquelle
DIN 45 635 Geräuschmessung an Maschinen,
VDI 2571 Schallabstrahlung von Industriebauten,
VDI 2570 Lärmminderung in Betrieben; Allgemeine Grundlagen,
VDI 3720-1 Lärmarm konstruieren; Allgemeine Grundlagen.
 
Zur Schall-Ausbreitung
DIN ISO 9613-2 Akustik: Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien
 Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren
VDI 2720/1 Schallschutz durch Abschirmung im Freien.
VDI 2720/2 Schallschutz durch Abschirmung in Räumen
VDI 2720/3 Schallschutz durch Abschirmung im Nahfeld; teilweise Umschließung
 
Zur Immission / Lärmeinwirkung
DIN 45 641 Mittelung von Schallpegeln,
DIN 45 645-1 Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen;

Teil 1: Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft
DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise
VDI 4100 Schallschutz von Wohnungen; Kriterien für Planung

und Beurteilung
VDI 2719 Schalldämmung von Fenstern und deren

Zusatzeinrichtungen.
VDI 3745-1 Beurteilung von Schießgeräuschimmissionen
  
Zum Gesamtzusammenhang Emission - Ausbreitung – Immission
DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau, Grundlagen und Hinweise für die Planung

sowie bei Beschränkungen auf bestimmte Lärmquellen
16. BImSchV Verkehrslärmschutzverordnung,
Schall 03 Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen

von Schienenwegen,
RLS-90 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen
18. BImSchV Sportanlagenlärmschutzverordnung.
FluglärmG Fluglärmgesetz
Flughafen-Fluglärmleitlinie
Landeplatz-Fluglärmleitlinie

Soweit im Zusammenhang einer städtebaulichen Lärmfibel erforderlich, wird in den nachstehenden 
Kapiteln auf diese und andere Richtlinien und Vorschriften noch ausführlicher eingegangen, 
insbesondere auf die das Gesamtproblem behandelnde DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau".
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2.3       Allgemeine rechtliche Grundlagen 

Dieser Abschnitt umfasst eine Zusammenstellung gesetzlicher Vorschriften und Regelungen, die für 
Fragen des Lärmschutzes in der städtebaulichen Planung und für die administrative Handhabung des 
Umweltproblems Lärm von grundlegender Bedeutung sind. In den folgenden Kapiteln 3, 4 und 5 
werden diese rechtlichen Gesichtspunkte mit Bezug zu den Hauptlärmquellen entsprechend vertieft.
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2.3.1     Immissionsschutzrecht 

Die im vorstehenden Abschnitt behandelten "Emissionen" und "Immissionen" sind Begriffe des oben 
zitierten Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), das u.a. auch für die Lärmbekämpfung eine 
zentrale Bedeutung hat; denn es verfolgt den Zweck, "... Menschen, Tiere und Pflanzen ... vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen ... zu schützen und dem Entstehen schädlicher 
Umwelteinwirkungen vorzubeugen". In diesem Gesetz ist sowohl das wichtige Verursacherprinzip 
als auch das Vorsorgeprinzip verankert. Zudem hebt sich das BImSchG durch einen weiten 
Regelungsbereich hervor.

Es handelt sich um ein Bundesgesetz, dessen Ausführung den Bundesländern obliegt. Die 
VERORDNUNG ÜBER ZUSTÄNDIGKEITEN NACH DEM BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZ 
(BImSchGZuVO) des Landes Baden-Württemberg regelt die Zuständigkeiten der verschiedenen 
Landesbehörden für die Durchführung des BImSchG. Dies betrifft vor allem die Genehmigung für die 
Errichtung und den Betrieb von Anlagen, deren Überwachung und die Zuständigkeit für die Ermittlung 
von Emissionen und Immissionen sowie für nachträgliche Anordnungen.

Solche Anordnungen ergeben sich z.B. im Zusammenhang mit Beschwerdefällen, wobei der "Stand 
der Technik" und Gesichtspunkte der (technischen) "Verhältnismäßigkeit" wichtige 
Beurteilungsmaßstäbe sind. Weitere wichtige Begriffe des BImSchG sind die "schädliche 
Umwelteinwirkung" (s.o.) sowie der Anlagenbegriff, wobei nach "genehmigungsbedürftigen" und 
"nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen" zu unterscheiden ist.

In diesem Zusammenhang kommt der VERORDNUNG ÜBER GENEHMIGUNGSBEDÜRFTIGE 
ANLAGEN (4.BImSchV) mit dem Verzeichnis genehmigungsbedürftiger Anlagen in der Praxis große 
Bedeutung zu.

Gemäß § 3 Abs.5 sind Anlagen im Sinne des BImSchG:

1. Betriebsstätten und sonstige ortsfeste Einrichtungen,

2. Maschinen, Geräte und sonstige ortsveränderliche technische Einrichtungen sowie Fahrzeuge, 
soweit sie nicht der Vorschrift des § 38 unterliegen (d.h. soweit es sich nicht um Fahrzeuge handelt, 
welche am öffentlichen Verkehr teilnehmen, wie z.B. Gabelstapler), und

3. Grundstücke, auf denen Stoffe gelagert oder abgelagert oder Arbeiten durchgeführt werden, die 
Emissionen verursachen können, ausgenommen öffentliche Verkehrswege.

Aus der Definition des Anlagenbegriffes geht hervor, dass sich dieser nicht allein auf gewerbliche 
Einrichtungen (Betriebsstätten) bezieht, sondern auch den privaten bzw. häuslichen Bereich sowie 
den Komplex Freizeit, Sport und Hobby mit umfasst.

Neben den bisher wiedergegebenen Definitionen sind für Fragen des Lärmschutzes im einzelnen die 
folgenden Vorschriften des BImSchG hervorzuheben:

Die Vorschriften über Errichtung und Betrieb von Anlagen (§§ 4 bis 31a BImSchG),

die Vorschriften über Beschaffenheit von Anlagen, Stoffen, Erzeugnissen, Brennstoffen, Treibstoffen 
und Schmierstoffen (§§ 32 bis 37 BImSchG),

die Vorschriften über Beschaffenheit und Betrieb von Fahrzeugen, Bau und Änderung von Straßen- 
und Schienenwegen (§§ 38 bis 43 BImSchG),

die Vorschrift über Lärmminderungspläne (§ 47a BImSchG),

die Vorschrift über Planung (§ 50 BImSchG).

Der in § 50 BImSchG normierte Planungsgrundsatz bindet sämtliche planende Institutionen in Bund, 
Ländern und Gemeinden: "Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine 
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Kapitel 2.3.1

bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete 
sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden."

Mit dieser Vorschrift wird eine enge Beziehung zwischen dem Immissionsschutzrecht und der 
Bauleitplanung hergestellt, womit ein wichtiger kommunaler Aspekt des Lärmschutzes angesprochen 
ist. Kommunale Belange sind gleichermaßen durch die neue Vorschrift über Lärmminderungspläne (§ 
47a BImSchG) berührt, insbesondere nachdem die Verordnung nach dem Bundes- 
Immissionsschutzgesetz in Baden-Württemberg den Gemeinden die Zuständigkeit für die Aufstellung 
solcher Lärmminderungspläne zuweist (vgl. Abschnitt 6.1).

Technische Einzelheiten zur Durchführung des BImSchG sind in Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften geregelt. Speziell zum Lärmproblem bestehen bisher im Rahmen des 
BImSchG die folgenden Verordnungen bzw. Verwaltungsvorschriften:
 
16. BImSchV    "Verkehrslärmschutzverordnung",
18. BImSchV    "Sportanlagenlärmschutzverordnung",
24 .BImSchV    "Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung"
32. BImSchV    " Geräte und Maschinenlärmschutzverordnung"
Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum BImSchG - TA Lärm

Aus den aufgeführten Vorschriften geht hervor, dass der umfangreiche Komplex des Baulärms im 
Geltungsbereich des BImSchG weiterentwickelt wurde. Dazu zählen auch die im Rahmen des 
früheren Gesetzes zum Schutz gegen Baulärm erlassenen Verwaltungsvorschriften, wobei das 
Baulärmschutzgesetz selbst durch § 72 Nr.2 BImSchG 1974 aufgehoben wurde. Hinzu kommen die 
Emissionsgrenzwerte für einzelne Baumaschinentypen nach den Vorgaben der 
Baumaschinenlärmverordnung (15. BImSchV). Baumaschinen sind eine spezielle Kategorie von im 
Freien betriebene Maschinen, die auch in der EU-Richtlinie 2000/14/EG zur Geräuschemission von 
im Freien Maschinen und Geräten aufgeführt sind. In ihr werden für 63 Maschinenarten maximal 
zulässige Geräuschemissionen bei deren Inverkehrbringen vorgegeben.

Nicht zum Geltungsbereich des BImSchG gehört der Fluglärm, welcher in einem eigenen Gesetz 
verankert ist (vgl. Abschnitt 3.2). 
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2.3.2     Baurecht 

Im BAUGESETZBUCH (BauGB, 1986) wird unter § 1 (Aufgabe, Begriff und Grundsätze der 
Bauleitplanung) gefordert, dass Flächennutzungspläne und Bebauungspläne dazu beitragen sollen, 
eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln. Dazu sind gemäß § 1 Abs.5 BauGB insbesondere auch die allgemeinen Anforderungen 
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die Belange des Umweltschutzes zu 
berücksichtigen. 

Im Rahmen der Bauleitplanung geht es insbesondere um folgende lärmrelevante Problemkreise: 

●     Bestandsbestätigung verträglicher Nutzungsmischungen und Zuordnung neuer miteinander 
verträglicher Nutzungen mit dem Ziel der Verkehrsvermeidung ("Gemeinde/Stadt der kurzen 
Wege"; Verdichtung der Ansiedlung im Bereich von Haltestellen des öffentlichen Verkehrs),

●     Erweiterung/Erhaltung/Schutz großflächig zusammenhängender Ruhegebiete,
●     Standortbestimmung neuer Nutzungen nach Maßgabe der Lärmschutzbedürftigkeit bzw. 

Emissionsverhalten,
●     Umsiedlung der Randbereiche emissionsintensiver Nutzungen aufgrund von Immissions- 

konflikten lärmschutzbedürftiger Nutzungen,
●     Umwidmung lärmintensiver Nutzungen,
●     Darstellung von Flächen mit Nutzungsbeschränkungen usw.

Allgemein gelten beim Lärmschutz in der Bauleitplanung folgende Empfehlungen:

●     polyzentrale Stadt-/Gemeindestrukturen und verträgliche Nutzungsmischungen sollten zur 
Verkehrsvermeidung gefördert werden,

●     Emissionsminderung an der Quelle haben Vorrang vor Maßnahmen zum Immissionsschutz,
●     neue Bauflächen/Gewerbeflächen möglichst nur mit Anschluss an den öffentlichen Verkehr 

bzw. die Schiene usw.

In § 9 (Inhalt des Bebauungsplanes) werden mit der Auflistung bebauungsplanmäßiger Fest- 
setzungsmöglichkeiten für den Schallschutz bedeutsame Planungsmaßnahmen angesprochen.

Nach §9 Abs.1 Nr.24 können im Bebauungsplan festgesetzt werden "die von der Bebauung 
freizuhaltenden Schutzflächen und ihre Nutzung, die Flächen für besondere Anlagen und 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes sowie die zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung 
oder Minderung solcher Einwirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen technischen 
Vorkehrungen."

Nach § 9 Abs. 5 Nr.1 sollen im Bebauungsplan Flächen gekennzeichnet werden, bei deren 
Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen erforderlich sind.

Der Bebauungsplan enthält eine Umweltverträglichkeitsprüfung, wenn mit ihm Vorhaben nach Anlage 
1 zum UVPG vorbereitet werden und die dort genannten Merkmale/Werte vorliegen oder nach 
vorgeschriebener Vorprüfung im Einzelfall erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben können 
oder durch ihn eine Planfeststellung für Vorhaben nach Anlage 1 zum UVPG ersetzt wird. Gemäß $ 
17 UVPG wird die Umweltverträglichkeitsprüfung im Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes 
nach den Vorschriften des Baugesetzbuches durchgeführt.

Im der Anlage 1 zum UVPG sind insbesondere unter Nr. 18 bauplanungsrechtliche Vorhaben wie 
Feriendörfer, Hotels, Freizeitparks, Parkplätze, Einkaufszentren, Industriezonen oder 
Städtebauprojekte genannt. Aber auch für Vorhaben nach den anderen Nummern wird eine UVPG 
zum Bebauungsplan erforderlich, wenn sie mit ihm vorbereitet werden.

Bei baurechtlichen Entscheidungen über die Zulässigkeit von Vorhaben im Einzelfall spielt der 
Lärmschutz oft eine wichtige Rolle. Dies gilt insbesondere bei:

- Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans gemäß § 31 BauGB 
(Abs. 2: ... und wenn die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den 
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öffentlichen Belangen vereinbar ist),

- der Prüfung der Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
gemäß § 34 BauGB (Abs. 1: Wahrung der Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
bei der Prüfung des "sich Einfügens" in die Eigenart der näheren Umgebung),

- dem Bauen im Außenbereich gemäß 35 BauGB (Abs. 3, zweiter Spiegelstrich: Immissionsschutz 
als wichtiges Kriterium der Zulässigkeitsentscheidung).

Die "Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke" - BAUNUTZUNGSVERORDNUNG 
(BauNVO, 1993) - beinhaltet mit der in den §§ 2 bis 9 vorgenommenen Typisierung von 
Baugebietsarten zugleich eine der jeweiligen Zweckbestimmung des Gebiets entsprechende 
Immissionsschutz-Rangfolge. Diese betrifft sowohl die Emissionsträchtigkeit als auch die 
Immissionsempfindlichkeit der dort zulässigen Nutzungen. Die Gebietsbezeichnungen der BauNVO 
(z.B. Industriegebiet, Gewerbegebiet, Kerngebiet, Mischgebiet, Dorfgebiet, Allgemeines bzw. Reines 
Wohngebiet, Kleinsiedlungsgebiet) findet man deshalb auch im Zusammenhang mit der Festlegung 
von Immissions-Richtwerten im technischen Regelwerk der Lärmbekämpfung wieder (vgl. Kap. 2.5). 
Fragen des Lärmschutzes sind nicht nur im Zusammenhang mit der Planung gewerblicher 
Nutzungen (GI- und GE-Gebiete) von vorrangiger Bedeutung, sondern auch ein spezielles Problem 
bei der Festsetzung von "Sonstigen Sondergebieten" gemäß § 11 BauNVO.

In der Praxis bedeutsam ist die mit § 1 Abs. 4 BauNVO vorgesehene Möglichkeit, ein Baugebiet (z.B. 
ein Gewerbegebiet) nach der Art zulässiger Nutzungen sowie nach der Art der Betriebe und Anlagen 
und deren besonderen Bedürfnissen und Eigenschaften zu gliedern. Insbesondere kann auch ein 
immissionswirksamer flächenbezogener Schallleistungspegel nach dieser Vorschrift festgelegt 
werden.

Für Fragen des Lärmschutzes gleichfalls wichtig sind die Vorschriften des § 15 BauNVO über 
allgemeine Voraussetzungen für die Zulässigkeit baulicher und sonstiger Anlagen:

Diese sind u.a. auch dann unzulässig, wenn von ihnen Belästigungen oder Störungen ausgehen 
können, die nach der Eigenart des Baugebiets im Baugebiet selbst oder in dessen Umgebung 
unzumutbar sind, oder wenn sie solchen Belästigungen und Störungen ausgesetzt werden (Absatz 1).

Hingewiesen sei auch auf den neu hinzugekommenen Absatz 3, wonach die Zulässigkeit von 
Anlagen in den Baugebieten nicht allein nach den verfahrensrechtlichen Einordnungen des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes und der auf seiner Grundlage erlassenen Verordnungen zu beurteilen ist. 
Damit wird klargestellt, dass eine immissionsschutzrechtlich "genehmigungsbedürftige Anlage" nicht 
ausschließlich in einem Industriegebiet untergebracht werden darf.

Der Berücksichtigung des Immissionsschutzes im baurechtlichen Verfahren dient u.a. die 
Generalklausel des § 3 der LANDESBAUORDNUNG (LBO, 1995) mit den dort festgelegten 
"Allgemeinen Anforderungen": Danach sind bauliche Anlagen ... so anzuordnen, zu errichten und zu 
unterhalten, dass die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit nicht 
bedroht werden und sie ihrem Zweck entsprechend ohne Missstände benutzbar sind; dies gilt für den 
Abbruch baulicher Anlagen entsprechend.

Im Einzelnen sind die Vorschriften über den Betrieb der Baustelle (§ 14 LBO) sowie über den 
Erschütterungs- und Schallschutz (§ 16 LBO) zu beachten. Mit den Vorschriften über haustechnische 
Anlagen (§§ 32 bis 35 LBO) soll u.a. die Weiterleitung von Schall in fremde Räume verhindert 
werden. Mit der Abkapselung der Wohnungen durch baulichen Schallschutz gegenüber einer 
verlärmten Umgebung gewinnen Gesichtspunkte des Innenlärms durch haustechnische Anlagen an 
Bedeutung. Die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen sind in DIN 4109 
ausgeführt. 
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2. Grundlagen für die Planung

 

  

2.3.3     Zivil-, Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht 

Der zivilrechtliche Aspekt des Lärms ergibt sich aus den Bestimmungen des BÜRGERLICHEN 
GESETZBUCHES, speziell aus den nachstehend zitierten Paragraphen:

§ 906 ( Einwirkungen vom Nachbargrundstück)
"Der Eigentümer eines Grundstücks kann die Zuführung von Gasen, Dämpfen, Gerüchen, Rauch, 
Ruß, Wärme, Geräusch, Erschütterungen und ähnliche von einem anderen Grundstück ausgehende 
Einwirkungen insoweit nicht verbieten, als die Einwirkung die Benutzung seines Grundstücks nicht 
oder nur unwesentlich beeinträchtigt. Das Gleiche gilt insoweit, als eine wesentliche Beeinträchtigung 
durch eine ortsübliche Benutzung des anderen Grundstücks herbeigeführt wird und nicht durch 
Maßnahmen verhindert werden kann, die Benutzern dieser Art wirtschaftlich zumutbar sind. Hat der 
Eigentümer hiernach eine Einwirkung zu dulden, so kann er von dem Benutzer des anderen 
Grundstücks einen angemessenen Ausgleich in Geld verlangen, wenn die Einwirkung eine 
ortsübliche Benutzung seines Grundstücks oder dessen Ertrag über das zumutbare Maß hinaus 
beeinträchtigt. ..."

§ 1004 ( Abwehranspruch)
"Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes 
beeinträchtigt, so kann der Eigentümer von dem Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung 
verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann der Eigentümer auf Unterlassung 
klagen. Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Eigentümer zur Duldung verpflichtet ist."

Verschiedene gerichtliche Entscheidungen über die Zumutbarkeit einwirkenden Sport- und 
Verkehrslärms und seine gegebenenfalls enteignungsgleiche Wirkung haben die Vorschriften zum 
Verkehrslärmschutz wesentlich beeinflusst (vgl. Abschnitt 3.1).

Die Verursachung von Lärm kann von strafrechtlicher Bedeutung sein. Durch das 18. 
Strafrechtsänderungsgesetz wurde in das STRAFGESETZBUCH (StGB) ein Abschnitt über 
"Straftaten gegen die Umwelt" eingefügt, wobei § 325, 325a (Luftverunreinigungen und Lärm) an die 
Stelle des § 63 (Straftaten) des Bundes-Immissionsschutzgesetzes getreten sind.

Nach § 325a Abs. 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer 
beim Betrieb einer Anlage, insbesondere einer Betriebsstätte oder einer Maschine, unter Verletzung 
verwaltungsrechtlicher Pflichten Lärm verursacht, der geeignet ist, außerhalb des zur Anlage 
gehörenden Bereichs die Gesundheit eines anderen zu schädigen. Ausgenommen von dieser 
Strafandrohung ist der Betrieb von Kraftfahrzeugen, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen.

Bei verhaltensbedingtem Lärm ist der §117 (Unzulässiger Lärm) des GESETZES ÜBER 
ORDNUNGSWIDRIGKEITEN (OWiG) anzuwenden. Dort heißt es:

"Ordnungswidrig handelt, wer ohne berechtigten Anlass in einem unzulässigen oder nach den 
Umständen vermeidbaren Ausmaß Lärm erregt, der geeignet ist, die Allgemeinheit oder die 
Nachbarschaft erheblich zu belästigen oder die Gesundheit eines anderen zu schädigen."

Entsprechende Verstöße werden mit Geldbußen geahndet.

Die Abgrenzung von anlagenbedingtem und verhaltensbedingtem Lärm ist für die administrative 
Behandlung von Abhilfemaßnahmen bedeutsam, da im einen Fall nach den Vorschriften des 
BImSchG, im anderen Fall nach dem OWiG zu verfahren ist. Im Zusammenhang mit 
Lärmeinwirkungen durch Sport- und Freizeitanlagen, Gaststätten und Vergnügungseinrichtungen (u.
a.) lassen sich rein technisch bedingte Betriebsgeräusche von den Lebensäußerungen und 
Aktivitäten ihrer Besucher kaum trennen (vgl. Kapitel 5 u. 6.4). Im Bereich der städtebaulichen 
Planung sollten deshalb stets auch die verhaltensbedingten bzw. sozialen Gesichtspunkte im 
Zusammenhang geplanter Nutzungen berücksichtigt werden.

Unter die Rubrik "Bekämpfung des Alltagslärms" lassen sich die verschiedentlich im Zuständig- 
keitsbereich der Ortspolizeibehörden erlassenen POLIZEIVERORDNUNGEN ZUM SCHUTZ GEGEN 
RUHESTÖRENDEN LÄRM einordnen. Die als Beispiel dafür zitierte Polizeiverordnung der 
Landeshauptstadt Stuttgart trifft Vorschriften über die "Durchführung von Haus- und Gartenarbeiten" 
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Kapitel 2.3.3

sowie über das "Schreien, Singen, Benutzen von Rundfunkgeräten, Lautsprechern, 
Musikinstrumenten u. ä." und enthält die Angabe von Ruhezeiten.

Der Regelungsbereich dieser Verordnung bezieht sich auf Probleme, welche durch das 
Zusammenleben vieler Menschen und ihre oft konträren Lebensauffassungen bedingt sind. 
Berechtigte Klagen über zunehmende Lärmbelästigungen in Fußgängerzonen, der häusliche Bereich 
als Lärmquelle und Ausgangspunkt für Nachbarschaftsstreit, Beschwerden über Kinderspielplätze 
und fehlende Akzeptanz gegenüber sozialen Einrichtungen im Umkreis der eigenen Wohnung sollten 
die Stadtplanung dazu anregen, mit ihren Mitteln konfliktträchtigen Situationen entgegenzuwirken und 
die sozialen Verhältnisse günstig zu beeinflussen. 
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2.4        Schalltechnische Grundlagen 

Die Anwendung technischer Richtlinien, Normen und amtlicher Vorschriften zum Lärmschutz 
erfordert gewisse Grundlagenkenntnisse, welche über das in den Abschnitten 2.1 und 2.2 
Ausgeführte hinausgehen. Zu behandeln sind insbesondere die Maßzahl für den Lärm, seine 
rechnerische und messtechnische Handhabung sowie seine Bewertung.
  

2.4.1     Lautstärkeskala 

Wahrnehmungsbereich des Ohres 

Das menschliche Ohr verfügt über einen Wahrnehmungsbereich für Schallschwingungen, deren 
Frequenz zwischen etwa 16 und 20 000 Schwingungen pro Sekunde (Hertz) liegt. In der Abbildung 

2/3  wird dieser zwischen sehr hohen und sehr tiefen Tönen liegende Frequenzbereich nach 

Sprache, Musik und sonstigen Geräuschen unterschieden. Durch anklicken in der Abbildung 2/4  
sind einzelne Frequenzen abzuhören. 

Der Abbildung 2/3  ist weiter zu entnehmen, dass der Hörbereich auch in Bezug auf den 
Schalldruck eine untere Grenze, die sog. Hörschwelle, aufweist. Der Schalldruck (genauer 
Schallwechseldruck) entspricht den Druckschwankungen der Schallwellen und ist für die 
Lautstärkeempfindung maßgebend, denn je größer diese Druckschwankungen ausfallen, desto mehr 
Energie wird durch die Schallwellen übertragen. Oberhalb der Schmerzgrenze ist das Hörereignis mit 
Schmerzempfindungen verbunden.
 

Dezibel-Lautstärkeskala

Die Werte der in Abbildung 2/3  für den Hörbereich angegeben Schalldrucke umfassen eine 
Skala, welche zwischen 0,00002 Pascal (Pa) und 200 Pa über insgesamt 7 Zehnerpotenzen reicht, 
was die erstaunliche Wahrnehmungsleistung des Sinnesorganes Ohr dokumentiert. Gleichzeitig wird 
deutlich, dass eine auf den absoluten Schalldruck-Werten aufbauende lineare Lautstärkeskala wegen 
der großen Spanne der Zahlenwerte äußerst unzweckmäßig wäre.

Es wurde deshalb ein logarithmischer Maßstab für die Lautstärkeskala festgelegt, der zum einen zu 
zahlenmäßig überschaubaren Werten führt und zum anderen der nichtlinearen Lautstärkeempfindung 

besser entspricht. Die am rechten Rand der Abbildung 2/3  aufgetragene Skala beruht auf dem 
Schall(druck)pegel in Dezibel (dB = 1/10 Bel). Der Hörschwelle ist (bei 2000 Hertz) der Schalldruck 
2.10-5 Pa zugeordnet, was in der dB-Lautstärkeskala dem Schallpegelwert 0 dB entspricht. Am 
oberen Ende der Skala liegt die Schmerzgrenze beim Schallpegelwert 140 dB der Schalldruck 
beträgt dann 200 Pa. Bei Benutzung A-bewerteter Schallpegel liegt die Schmerzgrenze bei 120 dB
(A).
 

Das Dezibel und die Definition des Schalldruckpegels

Das nach einem amerikanischen Ingenieur (1847-1922) benannte "Bel" ist keine physikalische 
Einheit, sondern lediglich - wie der Begriff "Prozent" - ein Kenn- oder Hinweiswort. Es besagt, dass 
eine physikalische Größe (meist eine Leistung) als dekadischer Logarithmus des Verhältnisses eines 
Wertes dieser Größe zu einer festgelegten Bezugsgröße dargestellt wird. Das Ergebnis nennt man 
"Pegel".

Da sich die Schalleistung proportional zum Quadrat des Schalldruckes verhält, bedeutet:

1 Bel = 10 dB : 10fache Leistung oder  10facher Druck bzgl. 0 Bel.
2 Bel = 20 dB : 100fache Leistung oder 10facher Druck bzgl. 0 Bel.

 

 

 
Abb. 2/3: Hörbereich des Menschen

 

 
Abb. 2/4: Frequenzen (Hörbeispiele)

 

 

 Abb. 2/5: A-Bewertungskurve

 

 
Abb. 2/6: Pegel- und 
Schalldruckbereiche üblicher 
Geräusche
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Kapitel 2.4.1

Mit dieser Erklärung ergibt sich folgende Definition des Schalldruckpegels:

Dabei bedeuten:

Lp = Schalldruckpegel
p = Schalldruck (bei diesem Pegelwert)
p0 = Bezugs-Schalldruck
       (normierte Hörschwelle = 2 10-5 Pa)
 

Eigenschaften der Schallpegelskala

Der absolute Schalldruck steigt jeweils um das 10fache, wenn der Schallpegel um 20 dB zunimmt. 
Einem Schalldruckverhältnis 1:2 entspricht der Schallpegelunterschied 6 dB.

Die Schalleistung (in Watt) und die Schallintensität (W/m2) verzehnfachen sich in Schritten von je 10 
dB. Einem Leistungsverhältnis 1:2 entspricht der Schallpegelunterschied 3 dB.

Für Fragen des Schallschutzes bedeutsam ist der Sachverhalt, dass die Lautheitsempfindung des 
Menschen gleichfalls einer Potenzfunktion folgt, nach der eine um den Faktor 10 erhöhte 
Schalleistung bzw. eine Schallpegelzunahme um 10 dB als Verdoppelung der Lautheit empfunden 
wird. Dabei bezeichnet man als "Lautheit" die Größe der subjektiven Lautstärkebeurteilung (Angabe 
in "sone").
 

A-Bewertung

Das menschliche Ohr empfindet Töne gleichen Schalldrucks je nach Frequenz (Tonhöhe) 

unterschiedlich laut. Dies kann man gleichfalls aus Abbildung 2/3  am frequenzabhängigen 
Verlauf der Hörschwelle ablesen. So werden hohe Töne vergleichsweise lauter empfunden als tiefe 
Töne. Um eine wahrnehmungsgetreue messtechnische Erfassung von Geräuschen zu ermöglichen, 
wird der Sachverhalt einer frequenzabhängigen Lautstärkeempfindung in Lärmmessgeräten dadurch 
berücksichtigt, dass die auftretenden Frequenzen des zu messenden Geräusches im 
Schallpegelmesser unter Anpassung an das menschliche Hörorgan mit Hilfe von Filtern verschieden 
stark gedämpft werden (vgl. Abschnitt 2.4.4).

Im vorliegenden Zusammenhang ist lediglich das international verbreitete "A-Filter" bzw. die A-
Bewertungskurve der Abbildung 2/5 bedeutsam. Im folgenden soll deshalb auch nur vom A-
bewerteten Schallpegel mit der Kennzeichnung dB(A) die Rede sein. 

Auf entsprechend gemessene Geräusche bezieht sich die Darstellung der Abbildung 2/6 mit einer 
Übersicht der bei Alltagsgeräuschen am Ohr des Betroffenen auftretenden Schallpegel.
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2.4.2     Rechenregeln 

Schallpegel-Addition

Bei der Einwirkung mehrerer Schallquellen ergibt sich eine Zunahme der Schallimmission. 
Schallpegelwerte dürfen jedoch nicht einfach arithmetisch addiert werden. Demzufolge ist der 
Summenpegel L der drei einwirkenden Schallpegel. 

L1 = 35 dB(A), L2 = 40 dB(A), L3 = 45 dB(A)

keinesfalls 120 dB(A)!

Die drei Schallpegel müssen vielmehr nach folgender Gleichung energetisch addiert werden:

Dazu muss für jeden Summanden Li zunächst der Ausdruck 100,1Li gebildet werden.

Auch der weitere Gang der Rechnung ist mit einem Taschenrechner, der über die Funktionen "10x" 
und "log" verfügt, leicht auszuführen:

L = 10 lg (103,5 + 104,0 + 104,5) dB(A)

L = 46,5 dB(A)

Die Pegeladdition lässt sich auch unter Zuhilfenahme der Abbildung 2/7 jeweils paarweise für zwei 
Schallpegelwerte ausführen, wobei man mit dem Additionslineal unter der Differenz der zu 
addierenden Schallpegel den Wert herausliest, um welchen der größere der beiden Schallpegel im 
Ergebnis zu erhöhen ist.

Schallpegelunterschied zwischen Lr,1 und Lr,2 in dB(A)

dB(A) zum größeren Pegel addieren

Abb. 2/7: Addition von Pegeln
 

Addiert man im obigen Beispiel lediglich die Summanden L2 und L3 erhält man:

40 dB(A) + 45 dB(A) = 46,2 dB(A)

Man kommt zur Schlussfolgerung, dass der Summand L1 = 35 dB(A) den Summenpegel praktisch 
nicht mehr beeinflusst und deshalb von vornherein hätte vernachlässigt werden können. Auch aus 
dem Additionslineal der Abbildung 2/7 kann man die folgende wichtige Regel ableiten:

Unterscheiden sich zwei Schallpegel um mindestens 10 dB, leistet der jeweils niedrigere Pegel zum 
Summenpegel praktisch keinen Beitrag mehr. Es gilt demnach näherungsweise (mit und ohne Zusatz 
der A-Bewertung):

  

 

 

Abb. 2/8: Beispiel einer Punktschall-
quelle (Presslufthammer)

 

 

Abb. 2/9: Beispiel einer Linienschall-
quelle (Straßenverkehr) 

 

Abb. 2/10: Beispiel einer Flächen- 
schallquelle (Großparkplatz) 

  

 
 

Direkt zum dB-Rechner 

file:///W|/Laermfibel/kap_2/kap_2-4-2.htm (1 von 3)29.10.2005 13:52:30

file:///W|/Laermfibel/sound/abb-2-8.htm
file:///W|/Laermfibel/sound/abb-2-8.htm
file:///W|/Laermfibel/kap_2/abb-2-9.htm
file:///W|/Laermfibel/kap_2/abb-2-10.htm
http://www.dalaerm.de/rechner/start.htm
http://www.dalaerm.de/rechner/start.htm


Kapitel 2.4.2

65 dB(A) + 54 dB(A) = 65 dB(A)

43 dB(A) + 44 dB(A) + 58 dB(A) = 58 dB(A)

(denn 43 dB(A) + 44 dB(A) kann höchstens 47 dB(A) ergeben, was 11 dB unter 58 dB(A) liegt.)

Die Addition zweier gleicher Schallpegel führt zu einem um drei Dezibel höheren Summenpegel, was 
aufgrund der Definitionen im Abschnitt 2.4.1 einer Verdoppelung der Schalleistung entspricht. Somit 
gilt z.B.

55 dB(A) + 55 dB(A) = 58 dB(A).
 

Im dB(A)-Rechner des DAL ist die Pegeladdition online schnell durchzuführen.
 

Energetische Mittelwertbildung

Die Mittelwertbildung verläuft analog zur energetischen Schallpegel-Addition, wobei jedoch nach der 
Addition der Glieder 100,1L durch deren Anzahl zu dividieren ist, und zwar vor dem Logarithmieren.

Der Mittelungspegel Lm ergibt sich demnach im Beispiel:

L1 = 35 dB(A),   L2 = 40 dB(A),   L3 = 45 dB(A) zu

Lm = 10 lg (1/3 (103,5 + 104,0 + 104,5))

Lm = 42 dB(A) (aufgerundet)

Das Beispiel zeigt, dass in einer Reihe unterschiedlicher Schallpegel der energetische 
Mittelungspegel näher bei den höheren Werten liegt, als es bei einer arithmetischen Mittelwertbildung 
der Fall wäre.

Da es oft um die Mittelung zeitlich schwankender Geräusche geht, lässt sich die entsprechende 
Rechenregel dieser Fragestellung dadurch anpassen, dass man statt durch die Anzahl der Werte 
durch die Gesamt-Beobachtungszeit bzw. Messzeit "T" dividiert und jedes der Additionsglieder 100,1L 
mit der Einwirkzeit "ti" des Pegelwertes Li während der Gesamt-Messzeit "T" multipliziert:

Der Rechengang soll am Beispiel einer fiktiven Lärmmessung erläutert werden, welche über eine 
Messzeit T = 16 Stunden in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr stattgefunden hat. Für die einzelnen 
Stunden ergaben sich dabei die folgenden energetischen Mittelwerte:

06.00 bis 08.00 Uhr : 60 dB(A)   t1 = 2 h
08.00 bis 10.00 Uhr : 45 dB(A)   t2 = 2 h
10.00 bis 18.00 Uhr : 35 dB(A)   t3 = 8 h
18.00 bis 20.00 Uhr : 45 dB(A)   t4 = 2 h
20.00 bis 22.00 Uhr : 55 dB(A)   t5 = 2 h

Welcher Mittelungspegel ergibt sich für die gesamte Nachtzeit 06.00 bis 22.00 Uhr (T = 16 h) ?

Lm = 52 dB(A) (abgerundet)

Auch dieses Ergebnis belegt, dass es die hohen Pegelwerte sind (hier die sechs lautesten Stunden), 
die das Ergebnis des Mittelungspegels am meisten beeinflussen.

Wie aus den Regeln der energetischen Pegeladdition und Mittelung leicht abzuleiten ist, gilt im 
übrigen:
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Kapitel 2.4.2

- Eine Halbierung (Verdoppelung) der Einwirkungszeit eines Geräusches vermindert (erhöht) seinen 
Mittelungspegel um 3 dB.

- Eine Halbierung (Verdoppelung) der Schalleistung eines Geräusches vermindert (erhöht) seinen 
Mittelungspegel gleichfalls um 3 dB.
 

Pegelabnahme bei Schallausbreitung

Mit zunehmendem Abstand von einer Schallquelle nimmt der Schalldruckpegel ab. Die theoretische 
Beschreibung der Pegelabnahme geht bei einer als punktförmig angenommenen Schallquelle davon 
aus, dass sich die in alle Richtungen des Raumes abgestrahlten Schallwellen in der Form einer 
Kugelwelle ausbreiten. Damit verteilt sich die von der Schallquelle ausgehende Schalleistung mit 
zunehmendem Abstand auf eine immer größer werdende Kugeloberfläche. Aus dieser Überlegung 
ergibt sich für die Pegelabnahme ∆L bei Vergrößerung des Abstandes von r1 auf r2 die Beziehung

∆L = 20 lg (r2/r1)

Im Falle einer Punkt-Schallquelle (Abbildung 2/8 ) nimmt deshalb der Schallpegel bei verlustloser 
Schallausbreitung bei jeder Abstandsverdoppelung um 6 dB ab.

Bei Linien-Schallquellen (Abbildung 2/9), die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie im Vergleich 
zum jeweils betrachteten Abstand eine große Längenausdehnung haben und dabei gerade 
verlaufen, erfolgt die Schallabstrahlung in der Form einer zylinderförmigen Welle. In diesem Fall wird 
die Pegelminderung ∆L bei Vergrößerung des Abstandes von r1 auf r2 durch den Ausdruck

∆L = 10 lg (r2/r1) 

beschrieben. Dies besagt, dass bei einer linienförmigen Schallquelle (z.B. Straßen, Eisenbahnlinien, 
lange Rohrleitungen) bei verlustloser Ausbreitung der Schallpegel nur um 3 dB je Abstands- 
verdoppelung abnimmt. 

In der Realität jedoch ergeben sich von diesen theoretischen Werten abweichende 
Pegelminderungen bei der Schallausbreitung, weil sowohl die schallabsorbierende Wirkung des 
Erdoberfläche als auch Wettereinflüsse (Wind und Lufttemperatur) zu berücksichtigen sind.

Zudem können viele Schallquellen bzgl. ihrer Schallabstrahlung nicht den Idealfällen einer Kugel- 
oder Zylinderwelle zugeordnet werden, weil sie eine gewisse Richtwirkung aufweisen. Der Einfluss 
der Erdoberfläche auf die Schallausbreitung ergibt sich aus den unterschiedlichen Formen von 
Bewuchs und Bebauung sowie durch schallabschirmende und schallreflektierende Strukturen auf 
dem Ausbreitungsweg der Schallwellen.

Der sehr komplexe Vorgang der "Schallausbreitung im Freien" ist Gegenstand der DIN ISO 9613-2, 
während sich die VDI-RICHTLINIE 2720-1 mit dem speziellen Gesichtspunkt "Schallschutz durch 
Abschirmung im Freien" befasst. Denn wie bei Lichtwellen (jedoch wegen Schallbeugung nur weniger 
wirksam) lässt sich auch gegenüber Schallwellen durch Abschirmung mit schallundurchlässigen 
(schalldämmend konstruierten) Hindernissen ein gewisser Schallschatten erreichen.

Auf dieser Grundlage behandeln die Berechnungsvorschriften von DIN 18005-1 und RLS-90 (u.a) 
sowohl die Pegelminderung durch Abstand als auch die sich zusätzlich durch abschirmende 
Hindernisse ergebende Schallpegelminderung. Der Komplex der Schallausbreitung ist somit der 
bestimmende Faktor für die Dimensionierung von Lärmschutzwällen oder -wänden. 

          
.
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2. Grundlagen für die Planung

 

  

2.4.3     Definition weiterer Begriffe

Äquivalenter Dauerschallpegel

Der im vorstehenden Abschnitt berechnete Mittelungspegel Lm wird aufgrund der notwendigerweise 
vorzunehmenden energetischen Mittelung auch als "Energieäquivalenter Mittelungspegel" oder 
"Äquivalenter Dauerschallpegel" bezeichnet. Die gebräuchlichen Formelzeichen sind Lm oder Leq.

Dabei handelt es sich um einen A-bewerteten Schallpegel konstanter Amplitude, der im 
Beurteilungszeitraum die gleiche Schallenergie überträgt wie der Schallpegel mit schwankender 
Amplitude entsprechend der Störwirkung eines gleichbleibenden Dauergeräusches. 

Das Mittelungsverfahren wird als Auswertungsgrundlage der Lärmmessungen angewandt. Wenn der 
Schwankungsbereich der Messwerte unter 10 dB bleibt, so liegt der Mittelungspegel um etwa 1/3 des 
Schwankungsbereiches unterhalb dessen oberer Grenze. Das exakte Verfahren zur Mittelung zeitlich 
schwankender Pegel ist Gegenstand der DIN 45 641.

Gemäß den im Abschnitt 2.4.4 zu erläuternden Betriebsarten von Lärmmessgeräten kann man bei 
der Angabe des Mittelungspegels noch zwischen verschiedenen Zeitbewertungen unterscheiden:

Zeitbewertung "FAST": LAFm
Zeitbewertung "SLOW": LASm

Zeitbewertung "IMPULS": LAI
Zeitbewertung "FAST mit Taktmaximalverfahren" : LAFT

In Abbildung 2/11a wird die mit der Angabe von Mittelungspegeln verbundene Problematik 
aufgezeigt. So verursacht ein gleichmäßiger Verkehr mit 2000 Pkw pro Stunde etwa denselben 
Mittelungspegel wie ein einziger in der Stunde verkehrender D-Zug. Daraus könnte man den Schluss 
ziehen, dass auf der Grundlage des Mittelungspegels für bestimmte Schallsituationen keine adäquate 
Beurteilung möglich ist. Dem ist entgegenzuhalten, dass sich dieses Verfahren in der Praxis 
insgesamt bewährt und als brauchbares Instrument der Administration erwiesen hat. Den 
"Besonderheiten des Schienenverkehrs" wird im übrigen durch einen Schallpegel-Bonus von 5 dB 
Rechnung getragen, so dass sich auch hier durch die Anwendung des Mittelungspegels keine 
gravierenden Fehleinschätzungen ergeben (vgl. Kap. 3.1).

Impulsbewerteter Mittelungspegel

Der impulsbewertete Mittelungspegel LAIm weicht von dem streng physikalisch definierten 
Energiebegriff des äquivalenten Dauerschallpegels ab, da er impulsförmigen Schall (z.B. Schießlärm, 
Schlagwerke usw.) infolge einer sehr kurzen Anstiegskonstanten bei einer längeren Abfallzeit stärker 
bewertet.
  

Mittelungspegel nach dem Taktmaximalverfahren

Der mit diesem Verfahren gewonnene Mittelungspegel LAFTm bewertet die Impulshaltigkeit von 
Geräuschen gleichfalls stärker, als es bei der energieäquivalenten Mittelung der Fall ist. Der Effekt 
dieses Verfahrens besteht ähnlich wie beim Impuls-Schallpegelmesser darin, dass kurzzeitig 
auftretenden Pegelspitzen eine längere scheinbare Dauer zugeordnet wird. Dies erfolgt dadurch, 
dass die Pegelspitzen in einem gleichförmigen Zeittakt von 3 oder 5 Sekunden abgefragt werden und 
somit den tatsächlichen Pegelverlauf als treppenförmiges Signal ersetzen. 

Der Taktmaximalpegel fällt i.d.R. höher aus als der Mittelungspegel LAm und nimmt mit der Impuls- 
haltigkeit des Geräusches weiter zu. Ein zusätzlicher Impulszuschlag ist deshalb nicht anzubringen.
  

 

 

 

Abb. 2/11a: Vergleich der Mittelungs-
pegel durch Pkw`s und D-Zug
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Kapitel 2.4.3

Überschreitungspegel

Die Angabe von Überschreitungspegeln beruht auf der Häufigkeitsverteilung gemessener 
Schallpegel, mit deren Hilfe die wesentliche Struktur einer vorgefundenen Lärmsituation detaillierter 
zu beschreiben ist als durch die bloße Angabe des Mittelungspegels.

Der L95 ist der Schallpegel, der in 95% der Messzeit erreicht oder überschritten wird. Man bezeichnet 
ihn als " Hintergrundgeräuschpegel". Er wird zur Prüfung auf ständig vorherrschende 
Fremdgeräusche benutzt.

Der L1 ist der Schallpegel, der nur in 1% der Messzeit erreicht oder überschritten wird und deshalb 
als " Mittlerer Maximalpegel" aufzufassen ist.

Beurteilungspegel

Der Beurteilungspegel Lr einer gemessenen oder berechneten Situation dient dem Vergleich mit den 
Immissionswerten (Grenz-, Richt- und Orientierungswerte). Wie auch der Mittelungspegel bezieht er 
sich auf abgegrenzte Zeiträume, z.B. eine achtstündige Arbeitsschicht, die Tageszeit von 06 Uhr bis 
22 Uhr (16 Stunden) oder die Nachtzeit von 22 Uhr bis 06 Uhr (8 Stunden bzw. lauteste Stunde). 

Im Gegensatz zum Mittelungspegel kann man den Beurteilungspegel nicht direkt durch Messungen 
ermitteln. Er kommt nämlich durch bewertende Pegelzuschläge (auch Abschläge) zustande, welche 
messtechnisch nicht abzuleiten sind, sondern gemäß den in den verschiedenen Regelwerken 
getroffenen Vereinbarungen angebracht werden. Pegelzuschläge ergeben sich so beispielsweise für 
die größere Lärmlästigkeit während festgelegter Ruhezeiten oder für die Ton- und Impulshaltigkeit 
von Geräuschen und durch die meteorologische Korrektur.

Beim Straßenverkehrslärm kennt man einen die erhöhte Störwirkung nahe gelegener 
ampelgeregelter Kreuzungen berücksichtigenden Pegelzuschlag, welcher sich auf der Grundlage 
vergleichender Messungen allerdings nicht zwingend ergeben würde. Umgekehrt führt die geringere 
subjektive Störwirkung des Schienenverkehrs zu einem Pegelabschlag (sog. Schienenbonus).
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2. Grundlagen für die Planung

 

  

2.4.4     Lärmmessungen

2.4.4.1  Bedeutung von Lärmmessungen

Obwohl man heute dazu übergegangen ist, die Geräuschemission und -immission insbesondere bei 
Verkehrsgeräuschen wann immer möglich zu berechnen (vgl. Kap. 3), sind Geräuschmessungen 
auch in Zukunft noch sehr wichtig und in einzelnen Vorschriften auch vorgeschrieben. Die Tabelle 2/1 
gibt einen Überblick, wie beim derzeitigen Stand der Vorschriften und Richtlinien die 
Geräuschbelastung zu erfassen ist. 

Messungen zur Bestimmung der Geräuschbelastungen dienen u.a. den Zwecken der Beurteilung von 
Geräuschen im Einzelfall (z.B. bei Beschwerden), Erfassung der Geräuschemission bei Schallquellen 
(z.B. Rasenmäher, Baumaschinen (nach DIN 45635, Hüllflächenverfahren, Abb. 2-11b und Abb. 2-
11c)) sowie der Beurteilung von Geräuschminderungsmaßnahmen (z.B. Einbau von 
Schallschutzfenstern). 

Ferner ist es erforderlich, bei komplexen Geräuschstrukturen, die rechnerisch nicht fassbar sind, 
Messungen vorzunehmen. Messungen sind ebenfalls immer dann erforderlich, wenn es sich um 
tonhaltige Geräusche handelt.

Lärmquelle Verfahren Regelwerk
Straßenverkehr Berechnung 16. BImSchG, RLS 90, DIN 18005-1

Schienenverkehr Berechnung 16. BImSchG, Schall 03, Akustik 04

Flugverkehr Berechnung AzB nach dem Fluglärmgesetz
Flughafen-Fluglärmleitlinie
Landeplatz-Fluglärmleitlinie

Flugverkehr Messung DIN 45643-2 (Überwachung an Verkehrsflughäfen)

Flugverkehr Messung DIN 45643-3 (Beurteilung von Flug-
lärmimmissionen von Flugplätzen)

Gewerbe Messung TA Lärm

Gewerbe Berechnung DIN ISO 9613-2, VDI 2571

Baustellen Messung AVV Baulärm, Geräuschimmissionen

Freizeitaktivitäten Messung Empfehlungen des Länderaus-
schusses für Immissionsschutz, VDI 3724 (Entwurf)

Sportstätten Messung Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchGV)

Wasserverkehr Berechnung
Messung

DIN18005-1
DIN 45642

 
Tab. 2/1: Übersicht über die nach Regelwerken erforderliche Art der Geräuscherhebung bei 
verschiedenen Geräuschquellen

Messungen für amtliche Belange dürfen nur von fachlich qualifizierten Personen bzw. Institutionen 
durchgeführt werden. Anerkannte Messstellen gemäß § 26 BImSchG werden durch 
BEKANNTMACHUNG DES MINISTERIUMS ÜBER STELLEN FÜR EMISSIONS- UND 
IMMISSIONSERMITTLUNGEN..., von der zuständigen obersten Landesbehörde zugelassen. Sie 
müssen über entsprechend geschultes Personal sowie über die erforderliche technische Ausstattung 
verfügen.

  

 

 

 
Abb. 2/11b: Hüllflächenverfahren,
Halbkugelmethode 

 

Abb. 2/11c: Hüllflächenverfahren,
5-Seiten Methode 
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2. Grundlagen für die Planung

 

  

2.4.4     Lärmmessungen

2.4.4.2  Durchführung von Messungen

Da auch Witterungseinflüsse Geräuschmessungen beeinflussen können, müssen diese Einflüsse 
bei der Messplanung berücksichtigt werden. Um vor Störgeräuschen durch Windeinfluss sicher zu 
sein, muss auf das Mikrofon ein Windschirm (Abb. 2/11d) aus porösem Schaum aufgesetzt werden. 
Ferner ist zu beachten, dass bei verschiedenen Windrichtungen und Windstärken sehr 
unterschiedliche Messergebnisse auftreten können. Dies gilt ebenfalls bei gewissen Temperatur- 
schichtungen (Inversionen), bei denen Schall durch Reflexion über weite Strecken wahrnehmbar 
wird. Bei Schnee oder gefrorenem Boden ist der Absorptionseffekt des Untergrundes z.T. sehr stark 
verändert, auch verändern sich durch Regen die Rollgeräusche von Autos. 

Bei der Messung von Geräuschen sind vorrangig die Anforderungen der entsprechenden 
Vorschriften einzuhalten. Insbesondere den nach-stehenden Gesichtspunkten kommt dabei große 
Bedeutung zu: 

Messgrößen: Werden bestimmt durch die Frequenz- und Zeitbewertung am Messgerät (z.
B. A und f)
 

Messgerät: Bestimmt die Genauigkeit der Messung (Anforderung der Norm)
 

Messort: Festlegung der Mikrofonaufstellung nach Fragestellung und Umgebungs- 
situation
 

Messdauer: Wird bestimmt durch die Aufgabenstellung und die Geräuschsituation. Die 
Messdauer muss ausreichen, um zu repräsentativen Ergebnissen zu 
führen. Ferner ist bei den Messungen sicherzustellen, dass keine 
Fremdgeräusche das Messergebnis beeinflussen.
 

Geräuschzustand: Die Geräuschquelle muss den entsprechenden Betriebszustand aufweisen.
 

Auswerteverfahren: Ergibt die aus den Einzelmessungen gewonnene Gesamtbewertung, z.B. 
unter Berücksichtigung von Zuschlägen (Messzeit, Tonhaltigkeit etc.)

  

 

 

Abb. 2/11d: Windschutz (Wind- 
schirme) an Mikrofonen. 
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2. Grundlagen für die Planung

 

  

2.4.4     Lärmmessungen

2.4.4.3  Messgeräte und ihre Betriebsarten

Schallpegelmesser (Abbildung 2/12b) sind Geräte, die den Schall aufnehmen und weiterverarbeiten. 
Dabei werden häufig Geräte verwendet, die auf den Schall ähnlich wie das menschliche Ohr 
reagieren. Im Prinzip ist der Aufbau aller Schallpegelmesser gleich. Jedes System hat als Empfänger 
ein Mikrofon, dem verarbeitende Einheiten folgen, sowie eine Ausgabeeinheit. Der prinzipielle Aufbau 
ist in der Abbildung 2/12a wiedergegeben.

Im Mikrofon werden die ankommenden Schallwellen in elektrische Signale umgewandelt. 
Üblicherweise werden hierzu genau arbeitende Kondensatormikrofone eingesetzt. Da das 
Messsignal des Mikrofons sehr klein ist, wird es vor einer weiteren Verarbeitung verstärkt 
(Vorverstärker).

Auch schon einfache Geräte sind mit Filtern ausgestattet, die es erlauben, gehöhrrichtig zu messen. 

Da das Ohr in verschiedenen Schalldruckbereichen unterschiedlich reagiert (vgl. Abb. 2/3 ) 
wurden entsprechende Filter (A), (B), (C) und (D) entwickelt, die diesem Umstand Rechnung tragen. 
In der Praxis wird am häufigsten die A-Filterung (A-Bewertung) verwendet, die international normiert 
ist.

Nach einer weiteren Verstärkung des Signals erfolgt eine Quadrierung des Schalldruckes, was dazu 
führt, dass das Ergebnis der Schallenergie bzw. -leistung entspricht. Danach erfolgt eine zeitbe- 
wertete Mittelung, die dem Schallsignal angepasst ist (Zeitbewertung). Übliche in Geräten eingebaute 
Zeitbewertungen sind "Fast", "Slow", "Impuls" und "Peak".

Damit ist es möglich, die Messungen der Eigenart des Schalls anzupassen. Bei Verkehrs- 
geräuschen wird meist die Einstellung "Fast" verwendet. Das aktuelle Messergebnis wird in digitaler 
oder analoger Weise am Messgerät angezeigt (Anzeige des Momentanpegels). Wie schon gezeigt 
wurde (Kap. 2.4.2), ist zur Bewertung von Schallsignalen üblicherweise ein energetischer 
Mittelungspegel zu bilden (Mittelwertbildung). Auch dieser Pegel (Leq) kann am Messgerät angezeigt 
werden.

Für amtliche Messungen müssen Geräte der DIN EN 60651 bzw. DIN EN 60804 entsprechen und 
eine Zulassung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt haben. Ferner sind diese Geräte 
regelmäßig nachzueichen (mit Erteilung eines Eichzertifikats). Es handelt sich dann um sog. 
Präzisions-Schallpegelmesser. Aber auch diese müssen zur Erlangung genauer Messergebnisse mit 
einem tragbaren akustischen Kalibrator (z.B. Pistonphon Abb. 2/13) bei jeder Messung überprüft und 
gegebenenfalls justiert werden.

Die im Handel erhältlichen Schallpegelmesser lassen sich in drei verschiedene Klassen einteilen:

Klasse I: Messungen mit hohen Anforderungen an die Messgenauigkeit (z.B. Prüfung auf Richt- 
wertüberschreitungen)
 

Klasse II: Messungen mit geringerer Anforderung an die Genauigkeit (z.B. Messungen deutlich unter 
Richtwerten)
 

Klasse III: geringe Messgenauigkeit, geeignet für Übersichts- und Vormessungen
 

Die Anschaffungskosten für Schallpegel-Messgeräte liegen im Bereich von ca. 200 € bis 20 000 €.

Die Auswahl der Messgeräte sollte dem jeweiligen Anwendungszweck angepasst sein. Wichtige 
Punkte, die es bei der Beschaffung zu beachten gilt, sind u.a.: Pegeluntergrenze, Pegelbereich- 
umfang, Mittelwertbildung, Pausentaste zur Ausblendung von Fremdgeräuschen bei der Messung, 
Stabilität und Feuchtebeständigkeit sowie evtl. Eichfähigkeit.

 

 

 

 
Abb. 2/12a: Blockschaltbild eines 
Schallpegelmessers

  

 
Abb. 2/12b: Modernes Schallpegel-
messgerät mit Mikrofon

  

Abb. 2/13: Pistonphon
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